
Antrag zum Böllerschießen/ Hochzeitsschießen (Gasladung) 

 

Antragsteller:  ________________________________________________ (Vor- und Nachname) 

 

                         ________________________________________________ (Adresse) 

                       _________________________ (Geburtsdatum: Tag – Monat - Jahr) 

                       ___________________________________________ (Telefonnummer) 

 

                      ___________________________________________ (E-Mail) 

 

Verantwortlicher:  ______________________________________________ (Vor- und Nachname) 

Ort:    ______________________________________________________________ (Abschussstelle) 

 

Datum:  ________________________                Zeit:  ________________________________ 

Anlass:  ______________________________________  

 

Bei einem Hochzeitsschießen ist jedenfalls Folgendes zu beachten:  

• Das Hochzeitsschießen ist bei der örtlich zuständigen Gemeinde und Polizeiinspektion 

anzukündigen.  

• Das Hochzeitsschießen darf ausschließlich am Vorabend einer Hochzeit höchstens in der Zeit 

zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr sowie am Tag der Hochzeit in der Zeit zwischen 06:00 Uhr 

und Trauungsbeginn, sofern nicht andere Zeiten vereinbart werden, durchgeführt werden.  

• Erweiterungen dieser Zeiträume (18:00 bis 22:00 Uhr am Vortag; 06:00 Uhr bis Trauungsbeginn 

am Hochzeitstag) sind nur nach Zustimmung der Gemeinde (dem Bürgermeister) zulässig und 

sind diese Abänderungen schriftlich zu dokumentieren (Vereinbarung, Vermerke oder 

Schriftverkehr) und der örtlich zuständigen Polizeiinspektion mitzuteilen.  

• Es darf nicht in der unmittelbaren Nähe von Wäldern bei Trockenphasen oder sonst erhöht 

entzündbarem und brennbarem Umfeld durchgeführt werden.  

• Es darf nicht ununterbrochen geschossen werden, sondern sind jeweils max. drei 

Schussabgaben zulässig und ist eine anschließende Pause von einer halben Stunde einzuhalten.  

• Die unmittelbare Nachbarschaft ist vom beabsichtigten Schießen möglichst nachweislich zu 

verständigen, insbesondere dann, wenn Babys oder Kleinkinder, bzw. kranke oder ältere 

Menschen in Hörweite wohnhaft sind, oder wenn sich Haustiere oder landwirtschaftliche Nutztiere 

im Freien oder auf der Weide befinden.  

• Das Schießen im verbauten Gebiet (das sind jedenfalls etwa fünf Häuser in einem räumlichen 

Nahverhältnis zueinander) ist verboten.  

• Die Schussrichtung muss von Personenansammlungen, Häuser, Straßen und Wegen weg 

gerichtet sein. 

 

Datum & Unterschrift:       ___________________________________________________________ 


